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Vorbemerkungen:


	1.
	Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 29.10.2025



Zweiter Bürgermeister Eric Enders begrüßt die Anwesenden. Er eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

Zur Prüfung des Protokolls zu dieser Sitzung sind Marktgemeinderat Reinhard Pargent und Marion Weber vorgemerkt. Marion Weber ist an der heutigen Marktgemeinderatssitzung nicht anwesend. Marktgemeinderat Alexander Keck übernimmt stellvertretend die Überprüfung. Gegen die Tagesordnung werden keine Einwände erhoben.



	[bookmark: _Hlk215677744]2.
	Ortsrecht

	2.1
	2. Änderung der Parkgebührenordnung



Sachverhalt:

Der Hauptamtsleiter Manfred Berktold erläutert, dass die Hornbahn Hindelang GmbH & Co.KG beabsichtigt, künftig für den Parkplatz an der Hornbahn Parkgebühren zu erheben. Dazu soll der Parkplatz in die gemeindliche Parkgebührenordnung aufgenommen werden und auch vom gemeindlichen Parküberwachungsdienst kontrolliert werden. Die Parkeinnahmen gehen dabei der Hornbahn Hindelang GmbH & Co.KG, die Verwarnungsgebühren dem Markt Bad Hindelang zugute. 
Die Parkgebühren sollen analog zu den Gebühren auf den Parkplätzen Schwimmbad und Sportplatz und Kunstrasenplatz (3,00 € bis 2 Stunden, 5,00 € bis 4 Stunden und 7,00 € / Tag) festgesetzt werden.
Für die rechtmäßige Erhebung der Parkgebühren auf dem Parkplatz Hornbahn ist eine Änderung / Ergänzung in der gemeindlichen Parkgebührenordnung notwendig.
Im Rahmen der anschließenden Diskussion erkundigt sich Marktgemeinderätin Brigitte Fink, ob für Nutzerinnen und Nutzer eine Rückvergütung vorgesehen sei. Seitens der Verwaltung wird bestätigt, dass beim Erwerb eines Hornbahntickets eine Rückerstattung in Höhe von 3 € auf den entrichteten Parkschein gewährt wird. Marktgemeinderat Reinhard Pargent fragt nach, ob die bestehende Sonderregelung für E-Fahrzeuge (kostenfreies oder vergünstigtes Parken) auch für den Parkplatz an der Hornbahn gelte. Die Verwaltung stellt klar, dass dies nicht der Fall sei. Hier müsse zwischen öffentlichen Parkplätzen des Marktes und privat bewirtschafteten Parkflächen unterschieden werden; die Sonderregelung greife nur auf den gemeindlichen Parkplätzen.

Zweiter Bürgermeister Eric Enders stellt die persönliche Beteiligung von Marktgemeinderat Christian Schöll fest. Dieser ist als Geschäftsführer Vertretungsberechtigter der Hornbahn Hindelang GmbH & Co. KG, sodass der nachfolgende Beschluss einen unmittelbaren Vor-/ Nachteil (Art. 49 Abs. 1 GO) entfaltet. Aufgrund der persönlichen Beteiligung ist Herr Schöll von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen. Der persönliche Ausschluss betrifft nicht den Sachvortrag. 

Über die Voraussetzung der persönlichen Beteiligung entscheidet der Marktgemeinderat ohne Beteiligung des persönlich Beteiligten (Art. 49 Abs. 3 GO).

Beschluss:
(11 : 0 Stimmen)

Der Marktgemeinderat stellt die persönliche Beteiligung von Marktgemeinderat Christian Schöll fest. Dieser wird von der Beratung und Beschlussfassung des TOP 2.1 „2.Änderung der Parkgebührenverordnung“ ausgeschlossen.

Beschluss:
(11 : 0 Stimmen)

Der Marktgemeinderat beschließt die 2. Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Parkgebühren im Markt Bad Hindelang (Parkgebührenordnung) in der vorliegenden Fassung. Der Wortlaut der Verordnung ist Bestandteil dieses Beschlusses und dem Protokoll als Anlage 1 beigefügt.


	2.2
	Erlass der Ladenschlussverordnung (2026 - 2029)



Sachverhalt:

Gem. § 10 des Ladenschlussgesetzes (LadSchlG) können die Landesregierungen durch Rechtsverordnung bestimmen, dass und unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen in Kurorten an jährlich höchstens 40 Sonn. und Feiertagen bis zu einer Dauer von höchstens acht Stunden bestimmte Gegenstände verkauft werden dürfen.
Die Bayerische Staatsregierung hat hierzu mit Inkrafttreten zum 01. August 2025 das Bayerische Ladenschlussgesetz (BayLadSchlG) erlassen.
Hiernach dürfen gem. Art. 5 Abs. 1 BayLadSchlG die nach der Bayerischen Anerkennungsverordnung (BayAnerkV) anerkannten Kur- und Erholungsorte die Öffnungszeiten an höchstens 40 Sonn- und Feiertagen durch Rechtsverordnung festsetzen. Hierbei darf gem. Art. 5 Abs. 2 BayLadSchlG die Öffnung für bis zu acht zusammenhängenden Stunden zwischen 10.00 und 20.00 Uhr freigegeben werden. Dabei ist auf die Zeiten des Hauptgottesdienstes Rücksicht zu nehmen. Karfreitag, Allerheiligen, Volkstrauertag und Totensonntag sowie der Erste und der Zweite Weihnachtstag dürfen nicht freigegeben werden.
Bad Hindelang ist in der BayAnerkV als Kneippheilbad und Heilklimatischer Kurort geführt und somit zum Erlass einer Ladenschlussverordnung ermächtigt.
Wird keine solche Regelung erlassen, darf kein Verkauf an Sonn- und Feiertagen stattfinden.


Beschluss:
(13 : 0 Stimmen)

Der Marktgemeinderat beschließt die Verordnung des Marktes Bad Hindelang über den Ladenschluss (Ladenschlussverordnung) für die Jahre 2026 bis 2029 in der vorliegenden Fassung. Der Wortlaut der Verordnung ist Bestandteil dieses Beschlusses und dem Protokoll als Anlage 2 beigefügt.



	3.
	Auftragsvergaben

	3.1
	Vergabe der Planungs- und Überwachungsleistungen für die Sanierung von Kanalhaltungen unter Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz




Sachverhalt:

Der Markt Bad Hindelang hat im Jahr 2017 beschlossen, die nächsten Jahre die Sanierung der Kanalhaltungen mit einem Gesamtvolumen von rund 5 Mio. € durchzuführen. Davon wurden bisher 1,9 Mio. € umgesetzt. Damit verbleibt ein aktueller Investitionsbedarf von etwa 3,1 Mio. €.
Um weiterhin eine fachgerechte Planung und eine kontinuierliche Begleitung der Kanalsanierungsarbeiten über den gesamten Projektzeitraum sicherzustellen, soll eine Rahmenvereinbarung über die Planungsleistungen für 8 Jahre geschlossen werden. Diese Vereinbarung ermöglicht es, bei Bedarf einzelne Leistungen flexibel abzurufen und sorgt für einen effizienten und zeitsparenden Ablauf. Aufgrund der langen Laufzeit und der hohen Investitionssumme war für die Vergabe der Planungsleistungen ein Vergabeverfahren erforderlich. Dieses wurde durch Rechtsanwalt Dr. jur. Thomas Ax betreut. Der Beschluss dazu wurde in der MGR-Sitzung am 30.04.2025 gefasst. 
Das Vergabeverfahren wurde als Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach der Vergabeverordnung (VgV) durchgeführt. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 16.10.2025 ging ein fristgerechtes Angebot ein.
Das Angebot wurde sowohl formal als auch fachlich und rechnerisch geprüft. Nach den Vorgaben der §§ 53, 56 und 57 VgV erfüllt es sämtliche Anforderungen. Fehlende oder fehlerhafte Unterlagen lagen nicht vor, eine Nachforderung war daher entbehrlich. Die Unterlagen waren vollständig, die Angebotsübermittlung erfolgte form- und fristgerecht.
Das Angebot weist ein Gesamthonorar in Höhe von 102.611,00 € brutto aus. Dieses setzt sich zusammen aus 61.132,60 € brutto für die Grundleistungen (A-Summe) und 41.478,40 € brutto für besondere Leistungen (B-Summe). Die angebotenen Honorare wurden als wirtschaftlich und angemessen beurteilt; Verhandlungen waren nicht erforderlich, der Verhandlungsspielraum gilt als ausgeschöpft.
Nach Prüfung durch Rechtsanwalt Dr. jur. Thomas Ax genügt das Angebot in allen Punkten den vergaberechtlichen Anforderungen. Insbesondere erfüllt es die Voraussetzungen der §§ 53, 56 und 57 VgV. Ein Ausschlussgrund liegt nicht vor.
Eine Aufhebung des Vergabeverfahrens nach § 63 VgV ist rechtlich nicht zulässig und auch sachlich nicht geboten. Nach § 63 Abs. 1 Nr. 1 - 4 VgV wäre eine Aufhebung nur in bestimmten Ausnahmefällen möglich, etwa bei nicht zuschlagsfähigen Angeboten, wesentlichen Änderungen der Vergabegrundlage, unangemessen hohen Preisen oder anderen schwerwiegenden Gründen. Keiner dieser Gründe ist hier gegeben. Zwar liegt lediglich ein Angebot vor, dies allein stellt jedoch keinen Grund für eine Aufhebung dar.
Das Verfahren wurde ordnungsgemäß, transparent und diskriminierungsfrei durchgeführt.
Die Entscheidung zur Zuschlagserteilung entspricht daher den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Rechtssicherheit.
Der Marktgemeinderat erkundigt sich nach der rechtlichen Prüfung der Auftragsvergabe durch einen externen Rechtsanwalt. Die Verwaltung stellt klar, dass RA Dr. jur. Thomas Ax mit dem Beschluss vom 30.04.2025 mit der Durchführung des Vergabeverfahrens beauftragt wurde, die Vergabeunterlagen vorbereitet und geprüft hat und die Leistung entsprechend honoriert wurde.
Darüber hinaus wird nach den finanziellen Rahmenbedingungen der Maßnahme gefragt. Die Verwaltung erläutert, dass die erforderlichen Mittel für die Kanalsanierung im Haushalt vorgesehen sind und nach Bedarf abgerufen werden können.
Finanzielle Auswirkungen:
Im Haushalt sind für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen jeweils für die Haushaltsjahre 2025-2028 finanzielle Mittel in Höhe von 400.000 € für die geschlossene Kanalsanierung (Haushaltsstelle 7000.9516) und 100.000 € für die Planungsleistungen (Haushaltsstelle 6100.6550) angesetzt.

Beschluss:
(13 : 0 Stimmen)

Der Marktgemeinderat stimmt der Vergabe der Planungs- und Überwachungsleistungen für die Sanierung von Kanalhaltungen unter Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz zu einer Angebotssumme in Höhe von 102.611,00 € (brutto) an ISAS Gesellschaft mbH zu.



	4.
	Interreg-Projekt „Bergklänge Tannheimer Tal – Bad Hindelang“

	4.1
	Machbarkeitsstudie über Interreg Bayern-Österreich 2021-2027 für ein grenzüberschreitendes Kulturprojekt "Bergklänge Tannheimer Tal - Bad Hindelang", Durchführungsbeschluss




Sachverhalt:

Die geplante Machbarkeitsstudie für das Kulturprojekt „Bergklänge Tannheimer Tal – Bad Hindelang“ (Arbeitstitel) im Rahmen des Interreg-Programms „Bayern-Österreich 2021-2027“ wurde in der öffentlichen Sitzung des Marktgemeinderates am 25.06.2025 vorgestellt. Daraufhin wurde ein Antrag an das Euregio-Projektauswahlgremium zur Durchführung der Machbarkeitsstudie gestellt, der am 29. Oktober 2025 in der 
6. Sitzung des Euregio-Projektauswahlgremiums genehmigt wurde. Die Projektlaufzeit ist auf ein Jahr angelegt, das Projekt würde rückwirkend zum 01.11.2025 starten und am 31.10.2026 enden. Mit der externen Projektdurchführung würde Herr Thomas Probst beauftragt werden. Erste Aufführungen wären frühestens 2029 im Rahmen der nächsten Interreg Förderperiode „Österreich-Bayern 2028-2034“ realistisch.
Bad Hindelang hätte in diesem Projekt den Lead (die Führung) und müsste im Haushalt 2026 den Betrag von max. 34.970 € brutto zunächst zwischenfinanzieren. 
Die Förderquote beträgt 75%. Die Finanzierung stellt sich insgesamt wie folgt dar:
[image: Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Zahl enthält.KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]
Die Marktgemeinderäte äußern sich zum vorgestellten Kulturprojekt zunächst eher kritisch, der Logistikaufwand für die sechs Konzerte ist aufgrund der Locations in der Hochlage enorm, es wurde der Wunsch nach mehr Veranstaltungen im Ort selbst geäußert. Marktgemeinderat Christian Schöll stellt die Frage, welche Aufgaben bei den geplanten Veranstaltungen von der Gemeinde und welche von der Touristinfo zu übernehmen sind, hier bestehe noch Klärungsbedarf. Marktgemeinderat Kaspar Scholl erkundigt sich, ob das Projekt förderfähig sei, Marktgemeinderätin Brigitte Fink stellt ergänzend die Frage, ob auch ein privater Organisator für entsprechende Förderungen in Betracht kommen könnte. Der Tourismusdirektor Max Hillmeier wird diesbezüglich Rücksprache mit Frau Marina Kuhn (Leiterin Euregio via Salina) halten.


Beschluss:
(15 : 0 Stimmen)

Der Marktgemeinderat nimmt die Genehmigung der Machbarkeitsstudie für das Kulturprojekt „Bergklänge Tannheimer Tal – Bad Hindelang“ (Arbeitstitel) im Rahmen des Interreg Programms „Bayern-Österreich 2021-2027 durch das Euregio-Projektauswahlgremium zustimmend zur Kenntnis und beschließt im Einzelnen:

1. Der Markt Bad Hindelang übernimmt den sog Lead im Projekt (Projektpartner ist der Tourismusverband Tannheimer Tal/Tirol) und beauftragt „Bad Hindelang Tourismus“ mit der Durchführung des Projektes.
2. Das Projektbudget für die Machbarkeitsstudie beträgt max. 34.970 € brutto und ist im Haushalt 2026 einzustellen (nach Abrechnung beträgt der max. Eigenanteil bei einer Förderquote von 75% 4.371,25 € brutto)



	5.
	Klimaschutz

	5.1
	Teilnahme am eza-Programm „Klimastadt, Klimagemeinde & Klimalandkreis“



Sachverhalt:

Der Marktgemeinderat hat am 17. April 2024 beschlossen, dass der Markt Bad Hindelang bis zum Jahr 2040 Klimaneutralität erreichen soll. Die festgelegten Klimaschutzziele lauten:
· Reduzierung des Gesamtenergieverbrauchs bis 2030 um 20 % und bis 2040 um 42 % gegenüber dem Jahr 2020,
· Steigerung der regenerativen Energieerzeugung bis 2030 um 25 % und bis 2040 um 50 % gegenüber dem Jahr 2020.
Zur strukturierten Umsetzung nimmt der Markt Bad Hindelang seit 2021 am European Energy Award (eea) teil. Das Programm dient der Bewertung und Steuerung kommunaler Energie- und Klimaschutzaktivitäten auf Grundlage festgelegter Handlungsfelder und Indikatoren.
Die Gesamtkosten der eea-Teilnahme für den Zeitraum 2024–2026 betragen rund 42.000 €, wovon 50 % über die Kommunale Klimaschutz Förderrichtlinie (KommKlimaFöR 2023) gefördert werden.
In der jüngsten Sitzung des Energieteams im Juni 2025 wurden folgende laufende und noch abzuschließende Maßnahmen festgelegt:
· Erfassung der restlichen fünf Pflichtindikatoren (insgesamt zehn) im eea-Monitoring.
· Prüfung energetischer Maßnahmen bei den Feuerwehrhäusern Bad Oberdorf und Oberjoch sowie dem Bauhof Unterjoch. Erneuerung der Heizsysteme und Installation von PV-Anlagen im Gemeindehaus und Kindergarten Unterjoch.
· Errichtung der PV-Anlagen an den Pumpwerken Hasennestgraben und Hinterstein sowie am Sportplatzgebäude. Prüfung einer PV-Anlage mit Batteriespeicher am Feuerwehrhaus Hindelang sowie einer Modulerweiterung und Speichernachrüstung am Kurhaus zur Mitversorgung der Gastronomie.
· Sicherstellung der Wärmeversorgung für die Grund- und Mittelschule. Bei Bürgerinteresse Beauftragung einer Machbarkeitsstudie zur Erweiterung von lokalen Wärmenetzen.
· Unterstützung beim ÖPNV-Konzept „Mobil 365“. Umsetzung des 2. Bauabschnitts des Radwegs entlang der B 308. Weiterer Ausbau der E-Ladeinfrastruktur.
Mit Schreiben vom 15. September 2025 hat die Bundesgeschäftsstelle des eea über die Einstellung des Programms zum 31. Dezember 2025 informiert.
Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) hat mit Schreiben vom 23. Oktober 2025 über folgenden Handlungsmöglichkeiten für Kommunen zum weiteren Vorgehen im Hinblick auf bewilligte Förderungen informiert:
· Förderunschädliche Beendigung laufender eea-Vorhaben, sofern sich die Gemeinde in einem Wiederholungszyklus befindet und bereits einen eea-Zyklus erfolgreich abgeschlossen hat.
· Abschluss offener Prozessschritte laufender eea-Vorhaben bis spätestens 31. März 2026.
· Überführung laufender eea-Vorhaben in ein gleichwertiges Qualitätsmanagement-verfahren auf Grundlage eines Änderungsantrags mit angepasstem Kostenplan (die bewilligte Förderung kann dabei nicht erhöht werden).
Zur Fortführung der kommunalen Klimaschutzaktivitäten könnte die Teilnahme am von der Energie- und Umweltzentrum Allgäu GmbH (eza) entwickelten Nachfolgeprogramm „Klimastadt, Klimagemeinde & Klimalandkreis“ in Betracht kommen. Ziel dieses Programms ist die Erarbeitung eines kommunalen Klimafahrplans auf Basis einer Treibhausgasbilanz nach BISKO-Standard, begleitet durch einen Klimacoach. Als digitales Werkzeug wird die Software „ClimateView“ eingesetzt, die eine Analyse, Fortschrittskontrolle und transparente Darstellung der kommunalen Klimaschutz-maßnahmen ermöglicht.
Finanzielle Auswirkungen:
Die Kosten für die Teilnahme am eza-Programm variieren je nach Betreuungsumfang. Nach dem vorliegenden Angebot der eza „Klimagemeinde für Bad Hindelang mit Nutzung von Climate View“ vom 19.11.2025 belaufen sich die Gesamtkosten für ein Jahr auf 22.357,65 € brutto. Durch einen entsprechenden Änderungsantrag können die laufenden eea-Vorhaben in das eza-Programm überführt werden. Dadurch wäre eine Förderung in Höhe von 11.178,83 € über die KommKlimaFöR 2023 möglich.
Zum Stand 26.11.2025 wurden für das laufende eea-Vorhaben bereits 16.681,53 € ausbezahlt. Die Rechnungsstellung der diesjährigen Beratungsleistungen durch die Seecon Ingenieure GmbH steht jedoch noch aus. Unter Berücksichtigung der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben von 41.826,80 € könnte die Überführung in das eza-Programm vollständig durch die Förderung abgedeckt sein.
Da im Rahmen des Energie- und Wärmenutzungsplans keine eigenständige Treibhausgasbilanz erstellt wurde, käme alternativ das Angebot der eza „Erstellung einer Energie- und Treibhausgas-Bilanz für Bad Hindelang“ vom 26.11.2025 mit Gesamtkosten von 11.770,00 € brutto in Betracht. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung einer solchen Bilanz besteht derzeit nicht.
Der Marktgemeinderat Reinhard Pargent stellt fest, dass für die Erstellung der Treibhausgas-Bilanz keine Förderung zur Verfügung stehe und dass für die Umsetzung ein Energieteam benötigt wird. Der dritte Bürgermeister Herr Thomas Karg schlägt vor, das Angebot der eza zu deckeln, um die Gesamtkosten auf 12.000 € zu begrenzen und eine Überschreitung dieses Betrags zu vermeiden. 

Beschluss:
(10 : 7 Stimmen)

1. Der Marktgemeinderat nimmt den aktuellen Stand, die Einstellung des eea zum 31.12.2025, die Hinweise des StMUV zur Abwicklung bestehender Förderungen sowie die vorliegenden Angebote der eza zur Kenntnis.

2. Der Markt Bad Hindelang befürwortet die Teilnahme am Programm „Klimastadt, Klimagemeinde & Klimalandkreis“ der eza für ein Jahr.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Vertragsunterlagen mit eza vorzubereiten und dem Marktgemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen sowie die förderrechtlichen Möglichkeiten einer Bezuschussung über die KommKlimaFöR zu prüfen.




	6.
	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

	6.1
	MOBIL PASS ALLGÄU – Verlängerung Testphase



Sachverhalt:

In der Vollversammlung des MOBIL PASS ALLGÄU am 31.10.2025, deren Mitglieder die 17 teilnehmenden Kommunen sowie weitere Projektpartner (Landkreis Oberallgäu, Verkehrsgemeinschaft „RVA/Komm mit“ und weitere Verkehrsunternehmen, Allgäu GmbH und Weitere) sind, einigte sich die Vollversammlung darauf, dass die aktuelle Pilotphase um ein weiteres Jahr bis Ende 2027 verlängert werden soll, bevor in den Kommunen über eine langfristige Verstetigung entschieden werden soll.
Gleichzeitig ermöglicht die Verlängerung vor der langfristig relevanten Entscheidung (nun gegen Jahresende 2026 geplant) bessere Datengrundlagen zur Nutzung von den teilnehmenden Verkehrsunternehmen und -verbünden zu erhalten, außerdem ist dann die laufende Gästeumfrage (laufend bis einschließlich Sommer 2026) abgeschlossen.
Das Vorhaben besteht nun darin, die laufenden Verträge, derzeit mit Ende 31.12.2026, bis zum 31.12.2027 zu verlängern. Des Weiteren ist ab 01.01.2027 eine Anpassung des Solidarbeitrags pro Gästeübernachtung für die Ausgleichsleistung an die Verkehrsunternehmen und -verbünde von 0,93 € auf 0,95 € nicht-steuerbar erforderlich 
(§ 2 des bestehenden Vertrags zwischen Kommune und Allgäu-Walser-Service GmbH). 
Die Erhöhung würde im Jahr 2027 hochgerechnete 20.000 € nicht-steuerbar an Mehrkosten für Bad Hindelang bedeuten.
Die Vergütung für die TOM-Leistungen (Technik, Organisation und Marketing) in Höhe von 
0,05 € brutto pro relevanter Gästeübernachtung hat derweil auch im Jahr 2027 Bestand.
Marktgemeinderat Kaspar Scholl erkundigt sich, bis wann über die Verlängerung der Testphase entschieden werden soll. Der Tourismusdirektor hält fest, dass nicht bis zur Kommunalwahl gewartet werden sollte und betont, dass Mobilität in Zukunft eine große Rolle spielen werde.

Beschluss:
(17 : 0 Stimmen)

1. Der Marktgemeinderat unterstützt die von der Vollversammlung MOBIL PASS ALLGÄU empfohlene Verlängerung der Pilotphase vom bisherigen Ende am 31.12.2026 bis zum 31.12.2027 in Verbindung mit der ab 01.01.2027 wirksamen Anpassung des Solidarbeitrags für die Ausgleichsleistungen an die Verkehrsunternehmen und Verbünde von 0,93 € auf 0,95 € nicht-steuerbar je relevanter Übernachtung (zzgl. der bestehenden 0,05 € brutto je relevanter Übernachtung als Vergütung an die Allgäu-Walser-Service GmbH für Technik, Organisation und Marketing).

2. [bookmark: _heading=h.mcep4nv1su5h]Die Erste Bürgermeisterin wird beauftragt und ermächtigt, den Nachtrag des Teilnahmevertrags mit der Allgäu-Walser-Service GmbH über die Verlängerung der Pilotphase bis 31.12.2027 und der ab 01.01.2027 wirksamen Anpassung des Solidarbeitrags von 0,93 € auf 0,95 € zu unterzeichnen.

3. Bad Hindelang strebt gemeinsam mit den anderen Kommunen eine Verstetigung sowie regionale Erweiterungen des MOBIL PASS ALLGÄU an und nimmt insofern zur Kenntnis, dass die Entscheidung über die langfristige Verstetigung ab 01.01.2028 voraussichtlich gegen Ende 2026 / Anfang 2027 vorgesehen ist.



	7.
	Förderprogramm Hochwasserschutz

	7.1
	Integrales Konzept zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement



Sachverhalt:

Infolge des Klimawandels treten Starkregenereignisse zunehmend häufiger und intensiver auf. Diese lokal begrenzten, aber heftigen Niederschläge können innerhalb kürzester Zeit große Wassermengen freisetzen, die als sogenanntes „wild abfließendes Wasser“ zu Überflutungen führen. Solche Sturzfluten verursachen erhebliche Schäden an Gebäuden, Straßen, Infrastrukturen und landwirtschaftlichen Flächen und stellen eine direkte Gefahr für Menschen und Umwelt dar.
Während für größere Gewässer bereits staatliches Hochwasserrisikomanagement betrieben wird, sind Sturzfluten und pluviale Überflutungen bislang nicht ausreichend abgedeckt. Mit einem Integralen Konzept zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement soll die Gemeinde die örtlichen Gefährdungen durch Starkregenereignisse systematisch erfassen und bewerten, um gezielte Vorsorgemaßnahmen ableiten zu können und die Bevölkerung für diese Thematik zu sensibilisieren.
Das Konzept beinhaltet eine Bestandsaufnahme bisheriger Starkregenereignisse, die hydraulische Modellierung potenzieller Überflutungsflächen, eine Bewertung der Risiken für Bevölkerung, Infrastruktur und kritische Einrichtungen sowie die Entwicklung technischer und nicht-technischer Maßnahmen. Ziel ist es, Risiken zu minimieren, die Eigenvorsorge der Bürger zu stärken und künftige Planungen – insbesondere in der Bauleitplanung – klimaresilient auszurichten.
Die Erstellung des Konzepts wird durch den Freistaat Bayern nach den Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas 2025) mit bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (max. 150.000 €) gefördert. Voraussetzung für eine Förderung ist die Aufnahme in die Ämter- und Dringlichkeitsliste des Wasserwirtschaftsamtes Kempten.
Mit dem vorliegenden Beschluss soll die Verwaltung ermächtigt werden, den erforderlichen Zuwendungsantrag zur Aufnahme in die Förderliste zu stellen. Eine tatsächliche Beauftragung der Konzeptbearbeitung erfolgt erst nach Aufnahme der Gemeinde in das Förderprogramm mit Förderzusage. Nach Zusage wird die Verwaltung entsprechende Angebote gemäß Leistungsverzeichnis einholen und dem Gemeinderat zur Vergabe vorlegen.
Finanzielle Auswirkungen:
Im Haushalt 2025 sind für die Erstellung eines Sturzflutkonzepts Ausgaben in Höhe von 100.000 € (Haushaltsstelle 1400.6621) und Einnahmen in Höhe von 75.000 € (Haushaltsstelle 1400.1710) vorgesehen. Da das Konzept aufgrund der Abhängigkeit der Förderung nicht im Jahr 2025 umgesetzt werden konnte, ist eine Übernahme der Mittel in das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. 

Beschluss:
(17 : 0 Stimmen)

Der Marktgemeinderat stimmt der Erstellung eines Integralen Konzepts zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement unter der Voraussetzung einer Förderung und Aufnahme in die Ämter- und Dringlichkeitsliste nach den Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben nach RZWas 2025 zu.
Die Verwaltung wird beauftragt, den entsprechenden Zuwendungsantrag zur Aufnahme in die Ämter- und Dringlichkeitsliste des Wasserwirtschaftsamts Kempten zu stellen und den Marktgemeinderat über den Fortgang zu informieren.


	8.
	Bekanntgaben, Verschiedenes, Anfragen



Keine Themen

Zweiter Bürgermeister Eric Enders beendet um 19.05 Uhr den öffentlichen Teil der Marktgemeinderatssitzung. 


--------------------

Zur Bestätigung:


	…………………………………………
	…………………………………………

	Zweiter Bürgermeister
	Gemeinderatsmitglied

	
	

	…………………………………………
	…………………………………………

	Schriftführerin
	Gemeinderatsmitglied
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